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Zöllbat un Sexualrıtät
Überlegungen aktuellen Frragen
innerhal der katholıiıschen Kırche

DIe erschreckend hohe Anzahl der Fäl- erufung überzeugt Selin sollte. DIe Kirche
le VO  b (Gewalt und sexuellen Übergriffen hat mıt Recht immer Cie Auffassung VCI-

Kindern und Jugendlichen, Cie O- treten, dass letztlich nicht Clas persönliche
ischen Priestern und UOrdenspersonen Überzeugtsein VO  u der eigenen erufung
vorgeworfen werden, stellt eine überaus für Cie ulnahme In den geistlichen an
schwere Prüfung und Herausforderung für ausschlaggebend ist, sondern Cie uUulas-
Cie Kirche In ihrer Gesamtheit dar. Nicht SUunNng Urc. Cie kirchliche Obrigkeit (Bi
weniger bedauerlic als diese Straftaten SCHOTL, Ordensoberer) Voraussetzung für
sich ist Clas oftmalige ersagen einer effi- eine solche Zulassung ist auf Selten des
zienten Kontrolle und Abhilfe Urc. Cie Bewerbers eine solide gefestigte Persön-
zuständigen kirchlichen Autoritäten (Bi 1C.  eit, die, Oobzwar niemals ollkommen,
schöfe, Ordensobere ı1Lunter wird e1in doch geWISSe (Gsrenzwerte nicht er-
direkter Kausalzusammenhang zwischen schreiten darf. In diesem Bereich der Pru-
der ehelosen Lebensform (Zölibat) der ka- fung und Begleitung VO  b Berufungen hat
tholischen Tlester (Ordensmänner) und Cie Kirche sicher viel nachzuholen, und In
deren Fehlverhalten behauptet. diesem Defifizit ist wahrscheinlich auch eine

Mitursache für sexuelles Fehlverhalten,
insbesondere Jugendlichen gegenüber fest-

Keimne Pauschalurteile zustellen. ı1Lunter wird bel ulnahme-
werbern In den Tliester- DbzZzw. Ordensstand

Wle oft, ist auch In dieser Frage eine SOTS- eine besonders stark ausgepragte Fröm-
migkeitsform, möglicherweise In Formfältige Unterscheidung erforderlich DIe

Ehelosigkeit des Himmelreiches willen einer Ixlerung auf singuläre asketische
ist Zeichen einer besonderen Begegnung Ausrichtungen, als Zeichen einer eistli-
mıt (jott ıIn der Nachfolge Jesu. Der ZÖöli- chen erufung angesehen. Entscheiden:
bat VO  b Priestern und UOrdenspersonen ist ist aber eine solide gefestigte Persönlich-
e1in eschen (‚ottes SseINe Kirche. 1ese keit, Cie auch der Sexualität ihren geord-
Lebensform bedarf VO  u Selten derer, die In Rahmen 1M eigenen Leben WwI1Ie 1M
dieser e1Ise In die Fufßstapfen Jesu treten Leben anderer zuwelsen kann. Es braucht
wollen, und ebenso VO  b Selten derer, Cie nicht ange nachgewiesen werden, Class

bisher der Vorbereitung auf den INreine Zulassung VO  b Bewerbern dieser
Lebensform aussprechen, einer besonders In Cie zölibatäre Lebensform und einer
sorgfältigen Prüfung der seelischen Reife. entsprechenden Begleitung während der
Nicht ede(r) ist den mıt dem Zölibat VCI- Ausbildung nicht immer ausreichend Platz
bundenen Spannungen gewachsen, auch zugewlesen wurde. Mıt gebotener Vorsicht
WenNnn S1e persönlich VO  u der eigenen wird IHNan ohl können, dass nicht

303ThPQ 158 (2010) 303–305

Bruno Primetshofer

Zölibat und Sexualität
Überlegungen zu aktuellen Fragen
innerhalb der katholischen Kirche

Die erschreckend hohe Anzahl der Fäl-

le von Gewalt und sexuellen Übergriffen 

an Kindern und Jugendlichen, die katho-

lischen Priestern und Ordenspersonen 

vorgeworfen werden, stellt eine überaus 

schwere Prüfung und Herausforderung für 

die Kirche in ihrer Gesamtheit dar. Nicht 

weniger bedauerlich als diese Straftaten an 

sich ist das oftmalige Versagen einer effi-

zienten Kontrolle und Abhilfe durch die 

zuständigen kirchlichen Autoritäten (Bi-

schöfe, Ordensobere). – Mitunter wird ein 

direkter Kausalzusammenhang zwischen 

der ehelosen Lebensform (Zölibat) der ka-

tholischen Priester (Ordensmänner) und 

deren Fehlverhalten behauptet.

Keine Pauschalurteile

Wie so oft, ist auch in dieser Frage eine sorg-

fältige Unterscheidung erforderlich. Die 

Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen 

ist Zeichen einer besonderen Begegnung 

mit Gott in der Nachfolge Jesu. Der Zöli-

bat von Priestern und Ordenspersonen ist 

ein Geschenk Gottes an seine Kirche. Diese 

Lebensform bedarf von Seiten derer, die in 

dieser Weise in die Fußstapfen Jesu treten 

wollen, und ebenso von Seiten derer, die 

eine Zulassung von Bewerbern zu dieser 

Lebensform aussprechen, einer besonders 

sorgfältigen Prüfung der seelischen Reife. 

Nicht jede(r) ist den mit dem Zölibat ver-

bundenen Spannungen gewachsen, auch 

wenn er (sie) persönlich von der eigenen 

Berufung überzeugt sein sollte. Die Kirche 

hat mit Recht immer die Auffassung ver-

treten, dass letztlich nicht das persönliche 

Überzeugtsein von der eigenen Berufung 

für die Aufnahme in den geistlichen Stand 

ausschlaggebend ist, sondern die Zulas-

sung durch die kirchliche Obrigkeit (Bi-

schof, Ordensoberer). Voraussetzung für 

eine solche Zulassung ist auf Seiten des 

Bewerbers eine solide gefestigte Persön-

lichkeit, die, obzwar niemals vollkommen, 

so doch gewisse Grenzwerte nicht unter-

schreiten darf. In diesem Bereich der Prü-

fung und Begleitung von Berufungen hat 

die Kirche sicher viel nachzuholen, und in 

diesem Defizit ist wahrscheinlich auch eine 

Mitursache für sexuelles Fehlverhalten, 

insbesondere Jugendlichen gegenüber fest-

zustellen. Mitunter wird bei Aufnahme-

werbern in den Priester- bzw. Ordensstand 

eine besonders stark ausgeprägte Fröm-

migkeitsform, möglicherweise in Form 

einer Fixierung auf singuläre asketische 

Ausrichtungen, als Zeichen einer geistli-

chen Berufung angesehen. Entscheidend 

ist aber eine solide gefestigte Persönlich-

keit, die auch der Sexualität ihren geord-

neten Rahmen im eigenen Leben wie im 

Leben anderer zuweisen kann. Es braucht 

nicht lange nachgewiesen zu werden, dass 

bisher der Vorbereitung auf den Eintritt 

in die zölibatäre Lebensform und einer 

entsprechenden Begleitung während der 

Ausbildung nicht immer ausreichend Platz 

zugewiesen wurde. Mit gebotener Vorsicht 

wird man wohl sagen können, dass nicht 
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genügen gefestigte Persönlichkeiten 1M ich 1Ur unverheirateten annern erteilt.
Tliester- und Ordensstand eine geWISSE DIe Ausnahmen bezogen sich In der Ver-
Anfälligkeit In dem ıIn Rede stehenden Zu- gangenheit vorwiegend auf verheiratete
sammenhang aufweisen können. Es kann Amtsträger anderer Kirchen (Protestanten,
auch nicht ıIn Abrede gestellt werden, dass Anglikaner). Wenn diese ZUFK katholischen
die sexuelle Enthaltsamkeit des zölibatär Kirche konvertierten, wurde ihnen Cie ka-
eDbenden bisweilen Spannungen erzeugtl, tholische Priesterweihe erteilt (anglikani-
Cie bel nicht ausreichend gefestigten Per- sche Weihen werden VOoO  b der katholischen

bestehende Hemmschwellen, auch Kirche nicht anerkannt: Cie evangelischen
ıIn ezug auf Pädophilie, mindert oder Kirchen kennen kein Weihesakrament),
abbaut. Insofern kann der wiederholt VOÖII - ohne dass S1€ den Zölibat gebunden
gelragenen Meinung, CS bestehe kein WwI1Ie 1eser Frage kommt angesichts der
immer gearteter Zusammenhang zwischen Jungsten Rechtsentwicklung besondere
Zölibat und sexuellem Fehlverhalten, nicht Bedeutung weil aps enedLl. XVI
vorbehaltlos zugestimmt werden. Zurück- für übertrittswillige Anglikaner rleich-
zuwelsen ist allerdings eine diesbezügliche Zugangsbestimmungen erlassen hat
Monokausalität des Ol1Dats (Konstitution „Anglicanorum Coetibus”!).

Es wird demnach In Zukunft auch 1M Be-
reich der Lateinischen Kirche mehr verhei-

Umfang des Zöllbatsgebotes ratete Tilestier geben als bisher.
Andererseits bleibt aber Cie bestehen-

Im gegebenen usammenhang I1US$S In de Rechtslage In ezug auf katholische
Uurze dem rec  1Ichen Rahmen In ezug Tliester aufrecht, WenNnn diese als Unver-
auf Priesterweihe und Ehe nachgegangen heiratete Cie Weihe empfangen en
werden. DIe katholische Kirche kennt den und damıit den Zölibat gebunden Sind.
verheirateten, nicht zölibatär eDbenden Wenn S1e ach Empfang der Weihe eine
SOWI1e den pflichtmäfßig Cie Ehelosigkeit Ehe schliefßen wollen, MUSsSen S1E DIS-
gebundenen Tles(ter. Der Hauptunter- PCHNS VO Zölibatsgebot ansuchen. Wird
schied besteht zwischen den Orientali- dem Ansuchen stattgegeben, dann 1Ur In
schen Kirchen auc. den mıt Kom unler- Form einer S0OS. Lalisierung. der Be-
ten) und der Lateinischen Kirche, Cie treffende wird AaUS$S dem geistlichen an
TEUNLC. den zahlenmäßig weltaus gröfßten entlassen und cdarft keine priesterlichen
Anteil den Katholiken aufweist. DIe Funktionen mehr ausuüben. Auf diese Wel-
Tliester der orlientalischen Kirchen kön- gehen der katholischen Kirche wertvolle
Hen VOTL Empfang der Diakonatsweihe Kräfte für Cie Seelsorge verloren und ZW ar

(eine Vorstufe ZUFK Priesterweihe) eine Ehe einemen Prozentsatz 1Ur deswegen,
schließen und empfangen als Verheiratete weil der Tliester eine Ehe geschlossen hat.
Cie Priesterweihe. S1e sind nicht den Ware Angehöriger eiInNnes orientalischen
Zölibat gebunden. Anders die Lateinische 1Lus, dann könnten, WwI1Ie schon gesagl, Ehe
Kirche: Hıer wird, VO  u Ausnahmeftfällen und Priestertum In einer Person mMıteiınan-
abgesehen, Cie Priesterweihe grundsätz- der bestehen, sofern Cie Eheschliefßung

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_constitutions/documents/hf_ben-xvi_
apc104_anglicanorum-coetibus_ge.html (Stand 0)

304

1 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_constitutions/documents/hf_ben-xvi_
apc_20091104_anglicanorum-coetibus_ge.html (Stand: 24.4.2010)

Primetshofer / Zölibat und Sexualität

genügend gefestigte Persönlichkeiten im 

Priester- und Ordensstand eine gewisse 

Anfälligkeit in dem in Rede stehenden Zu-

sammenhang aufweisen können. Es kann 

auch nicht in Abrede gestellt werden, dass 

die sexuelle Enthaltsamkeit des zölibatär 

Lebenden bisweilen Spannungen erzeugt, 

die bei nicht ausreichend gefestigten Per-

sonen bestehende Hemmschwellen, auch 

in Bezug auf Pädophilie, mindert oder 

abbaut. Insofern kann der wiederholt vor-

getragenen Meinung, es bestehe kein wie 

immer gearteter Zusammenhang zwischen 

Zölibat und sexuellem Fehlverhalten, nicht 

vorbehaltlos zugestimmt werden. Zurück-

zuweisen ist allerdings eine diesbezügliche 

Monokausalität des Zölibats.

Umfang des Zölibatsgebotes

Im gegebenen Zusammenhang muss in 

Kürze dem rechtlichen Rahmen in Bezug 

auf Priesterweihe und Ehe nachgegangen 

werden. Die katholische Kirche kennt den 

verheirateten, d. h. nicht zölibatär lebenden 

sowie den pflichtmäßig an die Ehelosigkeit 

gebundenen Priester. Der Hauptunter-

schied besteht zwischen den Orientali-

schen Kirchen (auch den mit Rom unier-

ten) und der Lateinischen Kirche, die 

freilich den zahlenmäßig weitaus größten 

Anteil unter den Katholiken aufweist. Die 

Priester der orientalischen Kirchen kön-

nen vor Empfang der Diakonatsweihe 

(eine Vorstufe zur Priesterweihe) eine Ehe 

schließen und empfangen als Verheiratete 

die Priesterweihe. Sie sind nicht an den 

Zölibat gebunden. Anders die Lateinische 

Kirche: Hier wird, von Ausnahmefällen 

abgesehen, die Priesterweihe grundsätz-

lich nur unverheirateten Männern erteilt. 

Die Ausnahmen bezogen sich in der Ver-

gangenheit vorwiegend auf verheiratete 

Amtsträger anderer Kirchen (Protestanten, 

Anglikaner). Wenn diese zur katholischen 

Kirche konvertierten, wurde ihnen die ka-

tholische Priesterweihe erteilt (anglikani-

sche Weihen werden von der katholischen 

Kirche nicht anerkannt; die evangelischen 

Kirchen kennen kein Weihesakrament), 

ohne dass sie an den Zölibat gebunden 

waren. Dieser Frage kommt angesichts der 

jüngsten Rechtsentwicklung besondere 

Bedeutung zu, weil Papst Benedikt XVI. 

für übertrittswillige Anglikaner erleich-

terte Zugangsbestimmungen erlassen hat 

(Konstitution „Anglicanorum Coetibus“1). 

Es wird demnach in Zukunft auch im Be-

reich der Lateinischen Kirche mehr verhei-

ratete Priester geben als bisher.

Andererseits bleibt aber die bestehen-

de Rechtslage in Bezug auf katholische 

Priester aufrecht, wenn diese als Unver-

heiratete die Weihe empfangen haben 

und damit an den Zölibat gebunden sind. 

Wenn sie nach Empfang der Weihe eine 

Ehe schließen wollen, müssen sie um Dis-

pens vom Zölibatsgebot ansuchen. Wird 

dem Ansuchen stattgegeben, dann nur in 

Form einer sog. Laisierung. D. h., der Be-

treffende wird aus dem geistlichen Stand 

entlassen und darf keine priesterlichen 

Funktionen mehr ausüben. Auf diese Wei-

se gehen der katholischen Kirche wertvolle 

Kräfte für die Seelsorge verloren und zwar 

zu einem hohen Prozentsatz nur deswegen, 

weil der Priester eine Ehe geschlossen hat. 

Wäre er Angehöriger eines orientalischen 

Ritus, dann könnten, wie schon gesagt, Ehe 

und Priestertum in einer Person miteinan-

der bestehen, sofern die Eheschließung 



Primetshofer 7 ölibat Uun: Sexualität 30}5

Vor Empfang der Weihe stattgefunden hat. ZUFK Anwendung, der Bischof könnte
Ebenso könnte e1in verheirateter evangeli- der Piarre keinen Ersatz bleten. DIe e1InN-
scher Ooder anglikanischer Pfarrer 1M z1ge „Sanktion Cie allenfalls verhängt
seiner Konversion ZUFK katholischen Kirche wird, besteht In der Nichtbestätigung DZw.
Cie Priesterweihe empfangen, ohne das Absetzung eiInNnes 1M Konkubinat ebenden
Zölibatsgesetz gebunden SC1IN. Dass Prilesters, WEnnn dieser ZU. Dechant (De
diese Unterscheidung und Cie daran kan) eiInNnes Dekanats gewählt worden WAarfrl.

knüpfenden schwerwiegenden Rechts- Seine tellung als amtierender Pfarrer wird
folgen nicht mehr) auf ungeteiltes Ver- dadurch aber nicht berührt.
ständnis stoßen, ijeg auf der and Dem DIe moralische Bewertung Cdieses Ist-
„timing" 1M Zusammenhang mıt der Ehe- Zustands steht nicht ZUFK Diskussion. Es
schließung kommt also, eigenartig Clas erhebt sich aber In er Dringlichkeit Cie
klingen 10NAS, entscheidende Bedeutung Frage, b eine Kirche, Cie sich mıt diesem

Es ist 1M UÜbrigen bemerken, dass STatus (1 UO abfindet, nicht ihrer eigenen
Cie allgemeine Zölibatspflicht In der ate1l- Glaubwürdigkeit empfindlichen chaden
nischen Kirche erst aD dem 11 Jahrhun- zufügt. Mıt Gewalt auf Cie Einhaltung
dert besteht (im Zuge der SOS. (regorlanl- der bestehenden Vorschriften pochen,
schen Reform) BIs 1ın War der Zölibat dürfte der gegebenen Faktizität nichts
1Ur partikulares, aber kein universales, andern. 1ne Lösung kann 1Ur darın be-

für Cie gesamte Kirche geltendes (Je- stehen, den Zölibat als Charisma dem E1IN-
Ssetiz DIe Motivation für den Ausschluss zelnen anheim tellen Wer bel Empfang
des Klerikers VO  b der Ehe War allerdings der Priesterweihe sich ZU. Zölibat VCI-

nicht 1Ur asketisch bedingt (Papst ene- pflichte hat, sollte ach erteilter Dispens
Clikt XAVI pricht VO „heiligen Zölibat”). Se1IN Priesteram WwI1Ie bisher ausuüuben kön-
Es sollte dadurch Clas VO  b Klerikern N  S Er wurde sich nicht VO  b den verhei-

ateten Priestern unterscheiden, Cie CS derverwaltete Kirchengut eDaude, rTund-
tücke) VOTL allfälligen erbrec  ichen AÄn- geltenden Rechtslage zufolge schon gibt
sprüchen der Nachkommen des Klerikers DIe Kirche verfügt sich ber SC
geschützt werden. nügend geistliche Berutfe. 1ese sind al-

lerdings nicht immer dort finden,
Cie Kirche S1E sucht, denn der (GJelist weht

Zölibat un gelebte Wirklichkei immer noch, ll Spurensuche ist
also angezelgt.

DIe Zölibatsverpflichtung des Priesters der
Lateinischen Kirche wird heute In nicht
wenigen Fällen infach nicht beachtet. Der Autor TÜNO Primeteshofer OSs$R ist
Tliester en nicht selten en In Verbin- Ordenspriester und niv.-Prof. für KIr-

dungen mıt Frauen. Oftmals ist dieser Zu- chenrecht der Kath.-Theol. der
stand zumindest In der betreiffenden Pfiarre Untversita Wien:; Ehrendoktor der Katho-
allgemein bekannt, zumal dann, Wenn der isch- Theologischen Privatunmniversitat LINZ;
Tliester sich diesbezüglich „geoutet” hat. Jüngste Publikation gemeinsam mMIit Hel-
Im Kirchenrecht vorgesehene rafl.- DZw. muth Tee. Das kirchliche ermögen, seine
Disziplinarmafßsnamen kommen Verwaltung und Vertretung. FIin ANdDUCI
des herrschenden Priestermangels nicht für die Praxıs 1en-New York 201
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vor Empfang der Weihe stattgefunden hat. 

Ebenso könnte ein verheirateter evangeli-

scher oder anglikanischer Pfarrer im Falle 

seiner Konversion zur katholischen Kirche 

die Priesterweihe empfangen, ohne an das 

Zölibatsgesetz gebunden zu sein. – Dass 

diese Unterscheidung und die daran an-

knüpfenden schwerwiegenden Rechts-

folgen nicht (mehr) auf ungeteiltes Ver-

ständnis stoßen, liegt auf der Hand. Dem 

„timing“ im Zusammenhang mit der Ehe-

schließung kommt also, so eigenartig das 

klingen mag, entscheidende Bedeutung zu.

Es ist im Übrigen zu bemerken, dass 

die allgemeine Zölibatspflicht in der Latei-

nischen Kirche erst ab dem 11. Jahrhun-

dert besteht (im Zuge der sog. Gregoriani-

schen Reform). Bis dahin war der Zölibat 

nur partikulares, aber kein universales, 

d. h. für die gesamte Kirche geltendes Ge-

setz. Die Motivation für den Ausschluss 

des Klerikers von der Ehe war allerdings 

nicht nur asketisch bedingt (Papst Bene-

dikt XVI. spricht vom „heiligen Zölibat“). 

Es sollte dadurch u. a. das von Klerikern 

verwaltete Kirchengut (Gebäude, Grund-

stücke) vor allfälligen erbrechtlichen An-

sprüchen der Nachkommen des Klerikers 

geschützt werden.

Zölibat und gelebte Wirklichkeit

Die Zölibatsverpflichtung des Priesters der 

Lateinischen Kirche wird heute in nicht 

wenigen Fällen einfach nicht beachtet. 

Priester leben nicht selten offen in Verbin-

dungen mit Frauen. Oftmals ist dieser Zu-

stand zumindest in der betreffenden Pfarre 

allgemein bekannt, zumal dann, wenn der 

Priester sich diesbezüglich „geoutet“ hat. 

Im Kirchenrecht vorgesehene Straf.- bzw. 

Disziplinarmaßnamen kommen wegen 

des herrschenden Priestermangels nicht 

zur Anwendung, d. h. der Bischof könnte 

der Pfarre keinen Ersatz bieten. Die ein-

zige „Sanktion“, die allenfalls verhängt 

wird, besteht in der Nichtbestätigung bzw. 

Absetzung eines im Konkubinat lebenden 

Priesters, wenn dieser zum Dechant (De-

kan) eines Dekanats gewählt worden war. 

Seine Stellung als amtierender Pfarrer wird 

dadurch aber nicht berührt.

Die moralische Bewertung dieses Ist-

Zustands steht nicht zur Diskussion. Es 

erhebt sich aber in aller Dringlichkeit die 

Frage, ob eine Kirche, die sich mit diesem 

status quo abfindet, nicht ihrer eigenen 

Glaubwürdigkeit empfindlichen Schaden 

zufügt. Mit Gewalt auf die Einhaltung 

der bestehenden Vorschriften zu pochen, 

dürfte an der gegebenen Faktizität nichts 

ändern. Eine Lösung kann nur darin be-

stehen, den Zölibat als Charisma dem Ein-

zelnen anheim zu stellen. Wer bei Empfang 

der Priesterweihe sich zum Zölibat ver-

pflichtet hat, sollte nach erteilter Dispens 

sein Priesteramt wie bisher ausüben kön-

nen. Er würde sich nicht von den verhei-

rateten Priestern unterscheiden, die es der 

geltenden Rechtslage zufolge schon gibt.

Die Kirche verfügt an sich über ge-

nügend geistliche Berufe. Diese sind al-

lerdings nicht immer dort zu finden, wo 

die Kirche sie sucht, denn der Geist weht 

immer noch, wo er will. – Spurensuche ist 

also angezeigt.

Der Autor: P. Bruno Primeteshofer CSsR ist 

Ordenspriester und em. Univ.-Prof. für Kir-

chenrecht an der Kath.-Theol. Fakultät der 

Universität Wien; Ehrendoktor der Katho-

lisch-Theologischen Privatuniversität Linz; 

Jüngste Publikation: gemeinsam mit Hel-

muth Pree: Das kirchliche Vermögen, seine 

Verwaltung und Vertretung. Ein Handbuch 

für die Praxis. Wien–New York 22010.


